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WAS IST EINE UID-NUMMER 

UID-Nummer ist die Abkürzung für Umsatzsteueridentifikationsnummer. Sie dient zur Identifikation als Unternehmer und zum 

Nachweis der Unternehmereigenschaft.  

WANN BENÖTIGT EINE UID NUMMER 

Inlandsumsätzen 

Die UID-Nummer ist bei Inlandsumsätzen ab einem Rechnungsbetrag (=brutto) von über EUR 10.000,00 ein Bestandteil einer ord-

nungsgemäßen Rechnung, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. Auf der 

Rechnung muss somit die UID- Nummer des Liefernden/Leistenden und des Leistungsempfänger stehen. 

Details zu den Rechnungsmerkmalen entnehmen Sie bitte unserem Factsheet „Rechnungsmerkmale“  

Die UID-Nummer des Rechnungsempfängers ist außerdem bei Rechnungen anzuführen, bei denen die Steuerschuld auf den Leis-

tungsempfänger übergeht, wie zB Bauleistungen.  

Umsätze im EU-Raum 

Jeder Unternehmer, der sich am EU-Binnenmarkt beteiligt, benötigt eine UID Nummer, um sich gegenüber dem Geschäftspartner als 

Unternehmer auszuweisen.  

WIE KOMMT MAN ZU EINER UID-NUMMER 

Von Amts wegen 

Gemäß Art. 28 UStG hat das Finanzamt Unternehmen, die im Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen und denen das 

Recht auf Vorsteuerabzug zusteht, von Amts wegen eine UID-Nummer zu erteilen. Mittels Bescheid wird die UID-Nummer dem Un-

ternehmen mitgeteilt.  

UID-Nummer mittels Antrag  

Mit dem Formular U15 können folgende Unternehmer eine UID-Nummer beantragen, wenn sie diese benötigen, um grenzüber-

schreitende Lieferungen und/oder Erwerbe zu tätigen. 

▪ Pauschalierte Landwirte (§ 22 UStG)  

▪ Unecht steuerbefreite Unternehmer (zB Ärzte, Kleinunternehmer)  

▪ Juristische Personen, die nicht Unternehmer sind (zB Gemeinden, gemeinnützige Vereine)  

Aufbau der österreichische UID Nummer 

 

ATU12345678 

 

 

 

 

 

Im Anhang I finden Sie eine Übersicht über den Aufbau der UID-Nummern der Mitgliedsstaaten  

Länderzeichen 
Achtstellige Zahl

 
Umsatzsteuer- 

zeichen 



 
 
 
 
 
 
 

ÜBERPRÜFUNG DER UID-NUMMER  

Damit sich Unternehmer von der Gültigkeit der UID-Nummer seines Geschäftspartners überzeugen kann, wurde EU-weit das so 

genannte Bestätigungsverfahren eingeführt.  

2-stufiges Überprüfungsverfahren  

▪ Stufe 1 (einfaches Bestätigungsverfahren): Hier wird lediglich die Gültigkeit der UID Nummer überprüft  

▪ Stufe 2 (qualifiziertes Bestätigungsverfahren): Hier wird die Gültigkeit der UID-Nummer für einen bestimmten Namen unter 

einer bestimmten Anschrift bestätigt  

Es gibt folgende Kontrollmöglichkeiten  

▪ Finanzonline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Selbstabfrage 

bei der 

Europäischen –

Union 

Link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=de 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=de


 
 
 
 
 
 
 

 

VERTRAUENSSCHUTZBESTIMMUNG 

Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, wie oft das Bestätigungsverfahren durchgeführt werden muss. 

Bei neuen Geschäftspartnern sollte jedoch standardmäßig eine Überprüfung der UID-Nummer durchgeführt werden. Wenn die UID-

Nummer als richtig bestätigt wurde, kann man auf die Richtigkeit vertrauen und man hat im Sinne eines ordentlichen Geschäftsman-

nes gehandelt.  

WAS IST ZU TUN, WENN DIE UID NUMMER NICHT STIMMT  

Sollte die Prüfung ergeben, dass die UID-Nummer nicht gültig ist oder ein vom Geschäftspartner abweichende Bezeichnung angege-

ben wird, muss man auf jeden Fall mit dem Geschäftspartner in Verbindung treten. Mit ungültiger UID-Nummer verliert man den 

Vorsteuerabzug oder die Umsatzsteuerfreiheit für innergemeinschaftliche Lieferungen. 

  



 
 
 
 
 
 
 

ANHANG I  

Aufbau der ausländischen UID-Nummern 

Länderkennzeichen  EU-Mitgliedstaat  Weitere Stellen  Beispiel  

AT  Österreich  9 Stellen  ATU12345678  

BE  Belgien  10 Stellen  BE0123456789  

BG  Bulgarien  9 oder 10 Stellen  BG123456789(0)  

CY  Zypern  9 Stellen  CY12345678A  

CZ  Tschechische Republik  8 (bis 10) Stellen  CZ12345678(90)  

DE  Deutschland  9 Stellen  DE123456789  

DK  Dänemark  8 Stellen  DK12345678  

EE  Estland  9 Stellen  EE123456789  

EL  Griechenland  9 Stellen  EL123456789  

ES  Spanien  9 Stellen  ESA23456789  

FI  Finnland  8 Stellen  FI12345678  

FR  Frankreich  11 Stellen  FR12345678901  

GB  Großbritannien  5*,9 (bis 12) Stellen  GBAB345, 
GB123456789(012)  

HR  Kroatien  11 Stellen  HR12345678901  

HU  Ungarn  8 Stellen  HU12345678  

IE  Irland  8 bis 9 Stellen  IE1A34567B, IE1234567AB  

IT  Italien  11 Stellen  IT12345678901  

LT  Litauen  9 (bis 12) Stellen  LT123456789(012)  

LU  Luxemburg  8 Stellen  LU12345678  

LV  Lettland  11 Stellen  LV12345678901  

MT  Malta  8 Stellen  MT12345678  

NL  Niederlande  12 Stellen  NL123456789B12  

PL  Polen  10 Stellen  PL1234567890  

PT  Portugal  9 Stellen  PT123456789  

RO  Rumänien  mindestens 2, maximal 10 
Stellen  

RO12(34567890)  

SE  Schweden  12 Stellen  SE123456789012  

SI  Slowenien  8 Stellen  SI12345678  

SK  Slowakei  10 Stellen  SK1234567890  

 
*) In den weiteren Stellen können auch Buchstaben enthalten sein. 

Quelle: https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html 

 

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne für ein Beratungsgespräch.  
KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH, Klingerstr. 9, 2353 Guntramsdorf  
telefonisch sind wir erreichbar unter: +43 (0) 2236 50 62 20 oder per E-Mail unter: office@kps-partner.at 
 

 

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html

